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Aus dem Marktgemeinderat:

Aus dem Bauamt:

•	 Bebauungsplan Nr. 29 „Beim Gärtnerhaus“ für die 
Grundstücke Fl.Nrn. 18/1, 20/1, 21/3 und 21/4 der 
Gemarkung Stepperg; Aufstellungsbeschluss

•	 Bebauungsplan Nr. 30 „Molsterstraße-Süd“ für 
die Grundstücke Fl.Nrn. 9/3, 9/4 und 25/3 der 
Gemarkung Riedensheim, Aufstellungsbeschluss

Geplante Gemeinderatssitzungen
Dienstag, 07. Februar 2023
Dienstag, 28. Februar 2023

Dienstag, 21. März 2023

Sitzungsbeginn ist jeweils um 19.00 Uhr. 
Änderungen bleiben vorbehalten!

Terminvorschau Gemeinderat

Bürgerinfoportal -  
Markt Rennertshofen

Auf der gemeindlichen Homepage des Marktes 
Rennertshofen (www.rennertshofen.de) ist ein 
Bürgerinfoportal eingerichtet. Sie finden darin 
Informationen über den Marktgemeinderat und seine 
Ausschüsse, Sitzungskalender, Bekanntmachungen 
der Tagesordnung, Sitzungsniederschriften, usw...

•	 Beschlussfassung zur Erfüllung einer Teilvor-
aussetzung  für eine mögliche erhöhte Förderung 
der als zuschussfähig anerkannten Kosten (von 
60% auf 80% von der Regierung von Oberbayern) 
für das Projekt „Kulturtreff Rennertshofen“
Der Marktgemeinderat Rennertshofen hat sich 
per Selbstbindungsbeschluss verpflichtet, seinen 
Schwerpunkt bei der Städteplanung und Entwicklung 
auf die Innenentwicklung zu legen. Es wurde 
die Aufnahme in die Förderinitiative „Innen statt 
Außen“ des Freistaates Bayern, vorbehaltlich der 
Zusage des Bauministeriums und entsprechender 
Mittelverfügbarkeiten des Freistaates Bayern, 
beschlossen.
Die vorrangige Inanspruchnahme von Innenbereichs-
flächen vor der Inanspruchnahme von Außen-
bereichsflächen soll erfolgen. 
Der Markt Rennertshofen verpflichtet 
sich zur Innenentwicklung mit vorrangiger 
Nutzung von innerörtlichen Brachflächen und 
Gebäudeleerständen, Bereitschaft zur Umsetzung 
eines zu beauftragenden Entwicklungskonzeptes 
für die Innenentwicklung/Flächenmanagement und 
Revitalisierung innerörtlicher Bausubstanz.
Der Markt Rennertshofen wird künftig verstärkt auf 
Innenentwicklung setzen und nur moderat neue 
Baugebiete ausweisen. Neue Wohnbauflächen 
werden vorrangig im räumlichen Zusammenhang 
mit der bestehenden Bebauung bzw. im Anschluss 
an ein Innenentwicklungspotential geschaffen.

•	 Dem Bauantrag zur Verlängerung der Nutzungs-
änderung einer ehemaligen Gaststätte und 
Spielothek in eine Unterkunft für Flüchtlinge und 
Asylsuchende wurde das gemeindliche Einvernehmen 
sowie Befreiungen von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Nr. 11 „An der Industriestraße“ 
erteilt.

Sonstiges:

•	 Dem Verein „Ranzhofer Löwen 1990 e.V.“ wurde die 
Verwendung des Gemeindewappens genehmigt.

•	 Der Schützenverein „Usseltaler“ Trugenhofen e.V. 
hat folgende Zuschussanträge gestellt:
- Lieferung von Heizgas 2022
- Gewehr- und Pistolen-Kartuschen
- Neuanschaffung Gläserspülmaschine
Der Marktgemeinderat Rennertshofen hat diese 
Zuschussanträge abgelehnt.
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Im Rennertshofener Ortsteil Mauern, Römerstraße 10, steht eine 3-Zimmer-Erdgeschosswohnung
ab sofort zur Neuvermietung an.

Die Wohnung hat eine Größe von 83 qm und besteht aus folgenden Räumen:
3 Zimmer, Küche, Bad/WC und Speis

Die Kaltmiete beträgt 539,50 EUR.

Die Mietbedingungen bitten wir beim Markt Rennertshofen (Zi.Nr. 2, Tel. 08434 9407-14) zu erfragen. Der Markt
Rennertshofen behält sich eine freie Vergabe der Wohnung vor.

Interessenten werden gebeten, Bewerbungen für diese Wohnung bis spätestens 05. Februar 2023 beim 
Markt Rennertshofen, Marktstr. 18, Rathaus, Zi.Nr. 2, schriftlich einzureichen.

Wohnung zu vermieten

Fahrradfahren ohne Licht
Wer als Radfahrer bei Dunkelheit, Nebel oder Dämmerung ohne Licht fährt, ist in der Regel für Verkehrsteilnehmer 
äußerst schlecht zu sehen. Das Risiko mit einem Fußgänger zusammenzustoßen oder von einem Autofahrer über-
sehen zu werden, ist daher sehr groß. Deshalb gilt nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Staßenverkehrsordnung (StVO) auch 
für Drahtesel eine Beleuchtungspflicht bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen. Wer sich nicht daran hält, 
erhöht das Risiko für einen Zusammenstoß mit Fußgängern, anderen Radfahrern oder Kraftfahrzeugen. Wenn man 
im Dunkeln ohne Licht auf dem Fahrrad unterwegs ist, muss man daher auch mit einem Bußgeld rechnen.

Wir appellieren an alle Erwachsenen, ihr Licht einzuschalten, um damit den Kindern und Jugendlichen ein „leuch-
tendes Beispiel“ zu sein. Sie als Eltern sollten Ihre Kinder auf diese Gefahr und auf die Folgen einer Zuwiderhandlung 
verstärkt hinweisen und sie zur Nutzung der Beleuchtung anhalten.
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In diesem Jahr findet wieder die Wahl der Schöffin-
nen und Schöffen und Jugendschöffinnen und Jugend- 
schöffen für die Amtszeit 2024 bis 2028 statt. Der 
Markt Rennertshofen muss deshalb dem Amtsgericht 
Neuburg a.d.Donau geeignete Personen (Frauen und 
Männer) aus dem Gemeindebereich vorschlagen, die 
als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Straf-
sachen teilnehmen.

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die 
im Bereich des Marktes Rennertshofen wohnen, die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und am 
01. Januar 2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt sein 
werden.

Das verantwortungsvolle Amt von Schöffinnen und 
Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, 
Selbständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige 
Beweglichkeit und - wegen des anstrengenden Sitzungs-
dienstes - körperliche Eignung. 
Schöffinnen und Schöffen in Jugendstrafsachen sollten 
in der Jugenderziehung erfahren sein.

Personen, die Interesse haben, das Schöffenamt oder 
Jugendschöffenamt auszuüben, werden gebeten, sich 
bis spätestens

Freitag, den 17. März 2023
beim Markt Rennertshofen, Rathaus, Marktstr. 18, Frau 
Birgmeier, ZiNr. 5, E-Mail: Standesamt@rennertshofen.
de, schriftlich oder persönlich zu bewerben.

Das entsprechende Bewerbungsformular kann auf der 
Internetseite des Marktes Rennertshofen herunter- 
geladen werden oder wir schicken es auf Wunsch gerne 
zu.

Für Rückfragen steht der Markt Rennertshofen (Frau 
Birgmeier, Tel. 08434 9407-21) gerne zur Verfügung. 
Weitere Informationen können auf der Internetseite 
https://www.justiz.bayern.de/service/schoeffen/ nachge-
lesen werden.

Wahl der Schöffen und Jugendschöffen 
2023

Defekte Straßenlampen melden
Sie haben eine defekte Straßenlampe festgestellt?
Eine Störungs- bzw. Schadensmeldung für defekte Straßenlampen im Gemeindege- 
biet kann unter folgender Internetadresse https://sms.stoerung-melden.de/ abgegeben 
werden.
Zusätzlich ist auf der Startseite der gemeindlichen Homepage www.rennertshofen.de ein 
Link bzw. eine Weiterleitung (unter „weitere Online-Dienste“) zum Meldeportal des Netzbe-
treibers veröffentlicht.
Nach Aufruf des Portals und Eingabe des angezeigten Sicherheitscodes können Sie
•	 über	eine	Adresse	oder	direkte	Anwahl	in	der	Karte	eine	defekte	Leuchte	auswählen;
•	 die	Störung	melden	und	ggf.	beschreiben;	z.B.	brennt	nicht,	Leuchte	angefahren	usw.;
•	 auf	Wunsch	eine	E-Mail-Adresse	eintragen,	an	die	eine	Rückmeldung	verschickt	wird,	

sobald die Störung behoben ist.

Homepage

Auf unserer gemeindlichen
Homepage

www.rennertshofen.de
erhalten Sie laufend aktuelle Informationen.

Rathaus-Service-Portal

Natürlich können Sie gerne rund um die Uhr unseren 
Online-Service für verschiedene Behördengänge  
nutzen. Sie finden das Rathaus-Serivice-Portal unter 
www.rennertshofen.de
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STATISTIK 2022 
 

Einwohnermeldeamt: 
 

Einwohner (Stand: 31. Dezember 2022) 5.080 
  

(Laut Einwohnermelderegister der Gemeindeverwaltung): 
  

a) Hauptwohnsitze 4.927 
b) Nebenwohnsitze 164 
  

Zuzüge 248 
Wegzüge 278 
  
Wohnsitze der einzelnen Ortsteile zum 
31. Dezember 2022: 
  

Altstetten 33 Kienberg 88 
Ammerfeld 168 Mauern 89 
Bertoldsheim 699 Rennertshofen 1.844 
Ellenbrunn 69 Riedensheim 225 
Emskeim 133 Rohrbach 179 
Erlbach 77 Stepperg 726 
Hatzenhofen 218 Treidelheim 148 
Hütting 283 Trugenhofen 107 
 
 
Standesamt: 
  

Geburten 54 
(hiervon 1 beim Standesamt Rennertshofen beurkundet) 
 

Sterbefälle 55 
(hiervon 29 beim Standesamt Rennertshofen beurkundet) 
 

Eheschließungen  33 
(hiervon 27 beim Standesamt Rennertshofen beurkundet) 

 
 
Alters- und Ehejubilare: 
  

Der Markt Rennertshofen konnte im Jahr 2022 
  

 38  mal zum  80. Geburtstag, 
 23 mal zum  85. Geburtstag, 
 17  mal zum  90. Geburtstag, 
 2  mal zum 95. Geburtstag, 
  

sowie 
  

13 mal zur Goldenen Hochzeit (50 Jahre),  
4 mal zur Diamantenen Hochzeit (60 Jahre), und 
1 mal zur Eisernen Hochzeit (65 Jahre) 

  

gratulieren. 
 
 
Rentenversicherung: 
  

Gestellte Rentenanträge 
- Deutsche Rentenversicherung 74 
- Landwirtschaftl. Alterskasse 3 
- Zusatzversorgung 8 
- "Große" Renten-Kontenklärungen 11 

 

Passamt: 
  

1. Personalausweise  517 
 vorläufige Personalausweise 45 
  

2. Reisepässe 186 
 vorläufige Reisepässe 1 
  

3. Kinderreisepässe 94 
 Verlängerungen/Aktualisierungen 52 
 
 
Fischereiwesen: 
  
1. Fischereischeine auf Lebenszeit 4 
2. Fischereischeine auf Lebenszeit  1 
 mit 5 Jahre Fischereiabgabe 
3. Jugendfischereischeine 2 
4. Verlängerung Fischereischeine 11 
 
 
Gewerbeamt: 
  
1. Gewerbeanmeldungen 43 
2. Gewerbeabmeldungen 20 
3. Gewerbeummeldungen 12 
4. Anzahl der genehmigten Gestattungen 
 nach § 12 Abs. 1 GastG (z.B. Pfarr-, 42 

 Vereins- u. Dorffeste, Jubiläumsfeiern usw.) 
5. Anmeldung einer öffentl. Vergnügung 
 nach Art. 19 LStVG (z.B. Tanzver-  
 anstaltungen, Vereinsfeste usw.) 18 
 
 
Bauamt: 
  

Bauvoranfragen 11 
 
Bauanträge 40 
hiervon 
- Wohnhausneubauten 14 
- Wohnhauserweiterungen, -um und -ausbauten 7 
- Gewerbliche Bauten 8 
- Garagen  1 
- Landwirtschaftliche Bauten 5 
- Sonstige Bauten 5 
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Unsere bezaubernden Faschingsprinzenpaare 2023

Faschingsgesellschaft Bertoldsheim

Sarah I. (Speth)  und Tobias II. (Veitinger) Isabel I. (Wernhard) und Florian III. (Eubel)

Annika I. (Riedlberger) und Korbinian I. (Dittenhauser)

Fidelitas ’85 Rennertshofen

Bilder: Gerhard Pichler
Carina I. (Schön) und Philip I. (Baumgartner)
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   Parteiverkehr im Rathaus

Als Vorsichts- und Schutzmaßnahmen sind das Ab-
standsgebot von mindestens 1,5 m einzuhalten und 
die allgemeinen Hygienemaßnahmen (Verwendung des 
bereitgestellten Desinfektionsmittels im Eingangsbereich,  
Ansammlungen vermeiden) zu beachten. 

Parteiverkehr im Rathaus

Rathaus: Tel.: 08434 9407-0 
   Fax: 08434 9407-44
   Info@rennertshofen.de
   www.rennertshofen.de 

Telefonische Erreichbarkeit Rathaus:
Montag bis Freitag: 07.30 Uhr - 12.00 Uhr
zusätzlich am Montag: 13.00 Uhr - 16.30 Uhr
am Dienstag und Donnerstag: 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
und am Mittwoch: 13.00 Uhr - 18.00 Uhr

Ansprechpartner im Rathaus:
 

 

Ansprechpartner im Rathaus 
Erster Bürgermeister: Zi.Nr. 9 

Herr Hirschbeck 
08434 9407-0 

Buergermeister@rennertshofen.de 
Geschäftsleitung: Zi.Nr. 7 

Herr Czerny 
08434 9407-28 

Andreas.Czerny@rennertshofen.de 

Vorzimmer Bürgermeister und Geschäftsstelle: Zi.Nr. 8 

Frau Peschke 
08434 9407-23 

Sekretariat@rennertshofen.de 
Bauamt:  Zi.Nr. 1 

Herr Meyr 08434 9407-12 
Franz.Meyr@rennertshofen.de 

Herr Schiller 08434 9407-11 
Stefan.Schiller@rennertshofen.de 

Tech. Bauamt:  Zi.Nr. 4 

Herr Stachel 08434 9407-19 
Joerg.Stachel@rennertshofen.de 

Frau Mugrauer 
08434 9407-22 

Melanie.Mugrauer@rennertshofen.de 
Kasse/Steuern/Pachten:  Zi.Nr. 2 

Herr Chlapek 
08434 9407-14 

Andreas.Chlapek@rennertshofen.de 

Herr Daferner 08434 9407-15 
Kasse@rennertshofen.de 

Personal/Lohnabrechnung:  Zi.Nr. 7 

Frau Muninger 
08434 9407-18 

Sandra.Muninger@rennertshofen.de 
Bürgeramt:  Zi.Nr. 3 

Frau Mayinger 08434 9407-16 
Buergeramt@rennertshofen.de 

Frau Mittenberger 08434 9407-17 
Evi.Mittenberger@rennertshofen.de 

Sitzungsdienst/Beiträge: Zi.Nr. 3 

Frau Maillinger 08434 9407-29 
Stefanie.Maillinger@rennertshofen.de  

Rentenwesen/Feuerwehren/Mitteilungsblatt:  Zi.Nr. 5 

Frau Rehm 
08434 9407-20 

Karina.Rehm@rennertshofen.de 
Standesamt:  Zi.Nr. 5 

Frau Birgmeier 08434 9407-21 
Standesamt@rennertshofen.de  

 

Das Rathaus ist für den Parteiverkehr während der üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 07.30 - 12.00 Uhr 
und Mittwochnachmittag von 13.00 - 18.00 Uhr) geöffnet.

Bürgerinnen und Bürger haben aber auch die Möglichkeit vorab einen Termin mit dem jeweiligen Sachbearbeiter 
zu vereinbaren. Die Telefonnummern der jeweiligen Bereiche sind auch auf der Homepage des Marktes Rennerts-
hofen zu finden. 

Rathaus geschlossen

Das Rathaus ist am
21. Februar 2023 (Faschingsdienstag)

und
Donnerstag, 09. März 2023 

(EDV-Schulung) 
geschlossen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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Schneeimpressionen

Im Dezember haben wir zum ersten Mal einen eigenen Christkindlmarkt im 
Garten des Schloßkindergartens veranstaltet.
Es gab alles, was man auf einem Weihnachtsmarkt braucht!
Bratwürste vom Schwenkgrill, Kinderpunsch, frische Waffeln, gebrannte 
Mandeln, ein Krippenspiel und das wichtigste – SCHNEE!!!
Es war ein rundum gelungener Tag, der nur noch durch die Ponyschlittenfahrt 
ein paar Tage später übertroffen wurde!

Ihr Kiga-Team 

Grafik / Bilder / Text:  Kindergarten Rennertshofen

Ansprechpartner:

Restmüll-/Biotonne:
Alle Informationen rund um das Thema Abfall 
und den persönlichen Abfuhrkalender kann 
man sich unter www.landkreisbetriebe.de 
ausdrucken oder mithilfe der Landkreisbetrie-
be-App in den Handy-Kalender übertragen lassen.
Sofern kein Internetzugang vorhanden ist, helfen 
Ihnen die Landkreisbetriebe unter der Telefonnummer 
08431 612-0 weiter.
Gelbe Tonne:
Für Fragen zur Bereitstellung, Auslieferung 
und Leerung der „Gelben Tonnen“ hat die 
Firma Hofmann eine gebührenfreie Service-
Hotline unter 0800 1004337 eingerichtet.  
Anrufer werden gebeten, die Postleitzahl ihres Wohn-
ortes bereitzuhalten. Alle Informationen finden Sie 
auch auf der Internetseite „www.landkreisbetriebe.de“. 
Blaue Tonne:
Für Fragen zur „Blauen Tonne“ steht Ihnen 
die Firma Gigler, Schrobenhausen, auf der 
Internet-Seite www.gigler.de oder unter der 
Telefonnummer: 08252 8977–0 zur Ver-
fügung.

  Landkreisbetriebe ND-SOB

Wertstoffhof Hatzenhofen

Öffnungszeiten Dezember bis März 

Freitag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Samstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Bitte nutzen Sie alle geöffneten Wertstoffhöfe verant- 
wortungsbewusst. 

Öffnungszeiten von Wertstoffhöfen, sämtliche 
„Trenn-Mit“-Infobroschüren, Leerungstermine und 
sonstige Infoblätter, sowie alle verwendeten 
Formulare sind über die Internetadresse der Land-
kreisbetriebe www.landkreisbetriebe.de abrufbar.

Kontakt (Ansprechpartner):
Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen,
Tel.: 08431 612-0, 
E-Mail: Info@landkreisbetriebe.de

Text: Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen
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Anmeldungen für das Krippenjahr 2022/2023

Sie würden gerne Ihr Kind bei uns in der Kinderoase für das nächste Krippenjahr 2023/2024 anmelden?
Dann laden wir Sie recht herzlich zu unseren persönlichen Anmeldegesprächen ein.

Zur Terminabstimmung können Sie in der Woche vom 06. – 10. Februar 2023 einen Termin auf der Home-
page des Marktes Rennertshofen (https://www.rennertshofen.de/startseite) buchen. Die Onlineterminbuchung 
wird ab Montag, 06. Februar 2023 freigeschalten.
Sollte eine Onlineterminbuchung nicht möglich sein, können Sie diesen auch telefonisch im oben genannten 
Zeitraum vereinbaren.
In diesem Zeitraum liegen auch unsere Flyer aus.
Die persönlichen Anmeldegespräche finden dann in der darauffolgenden Woche vom 13. Februar 2023 bis 
zum 17. Februar 2023 an Ihrem zuvor gebuchten Termin statt.

Die Platzzusagen erhalten Sie in schriftlicher Form nach dem Auswahlverfahren und der Koordination mit dem 
Kindergarten Mitte März.

Bei Fragen steht Ihnen unser Team der Kinderkrippe unter der Tel. 08434 9419990 gerne zur Verfügung.
Diese und weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage unter
https://www.rennertshofen.de/Kinderkrippe.n207.html

Text / Bild: Kinderkrippe Rennertshofen

Bitte bringen Sie zum Anmeldetermin folgende Unterlagen mit: 
•	 einen gültigen Personalausweises (der Eltern)
•	 gelbes Kinderuntersuchungsheft
•	 Impfpass
•	 alle Kontaktdaten/Telefonnummern/Bankverbindung

Eine Anmeldung ohne diese Daten ist leider nicht möglich.

Hundekot auf öffentlichen Flächen
 
Immer wieder gehen beim Markt Rennertshofen 
Beschwerden ein, dass Hundebesitzer die Hinterlassen- 
schaften ihrer Vierbeiner nicht entfernen.
Zum wiederholten Male sind auch Kinderspielplätze mit 
Hundekot verschmutzt.

Es ist die Pflicht eines jeden Hundehalters, die Hinterlassen-
schaft seines vierbeinigen Freundes zu entsorgen. Und das 
nicht nur im Bereich der Straße, auch auf Rad- oder Fuß- 
wegen, in Grünanlagen, auf Spiel- und Sportflächen sowie 
auch auf Wiesen und Feldern.

Wir müssen leider immer wieder darauf hinweisen, dass es doch selbstverständlich sein sollte, die Verun- 
reinigungen auch wieder zu beseitigen. 

In diesem Sinne appellieren wir nochmals an alle Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner auch 
wieder einzusammeln und über die Restmülltonne zu entsorgen.
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Information, Beratung und vieles mehr! 

          Marktstraße 18 am Rathaus  

Donnerstag, 03.11.2022 von 14:00 bis 16:00 Uhr  

in Rennertshofen 

Mittwoch, den 15. Februar 2023 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Wir, die Offene Behindertenarbeit im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, wollen unser Projekt „Gefragt vor 
Ort – Beratung auf Rädern“ vorstellen.

Wer sind wir?
Die Offene Behindertenarbeit ist ein Bereich der Offenen Hilfen Neuburg-Schrobenhausen. 

Wir beraten und unterstützen Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke und deren Angehörige bei
•	 Fragen rund um das Thema Behinderung und Erkrankung
•	 Information über bestehende Unterstützungsangebote
•	 Kontaktherstellung zu anderen Fachstellen
•	 Aufklärung über Rechte von Menschen mit Behinderung
•	 Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen
•	 Begleitung bei Behördengängen

 
Wir kommen in die Gemeinde Rennertshofen am Mittwoch, den 15. Februar 2023 um 14.00 Uhr. Unser 
Beratungsmobil wird bis 16.00 Uhr für Sie am Rathaus, Marktstraße 18, bereitstehen.

Kommen Sie gerne mit allen Ihren Fragen zu uns, wir unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen Problemlösung! 
Eine Voranmeldung ist nicht nötig! Das Angebot ist für Sie natürlich kostenfrei.

Wir freuen uns auf Sie!

Offene Hilfen Neuburg-Schrobenhausen gGmbH 
Leopoldineninsel C 35, 86633 Neuburg a.d.Donau
Telefon: 08431 64002 - 0,  E-Mail: info@offenehilfen-nd.de

Text / Bild: Offene Hilfen
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Endspurt bei der Abgabe der    

Grundsteuererklärungen     

  
Um Fehler beim Ausfüllen der Grundsteuererklärung 
zu vermeiden, hat Frau Niklas, Amtsleiterin des 
Finanzamt Schrobenhausen, folgende Tipps für Sie:  

✓ Nutzen Sie für jedes Grundstück das 
Aktenzeichen, welches Sie in der Regel mit dem 
Informationsschreiben im 1. Halbjahr mitgeteilt 
bekommen haben. Für jedes Aktenzeichen ist 
eine vollständige Grundsteuererklärung 
(Hauptvordruck und Anlage Grundstück bzw. 
Anlage Land- und Forstwirtschaft) abzugeben.   

  
✓ Bei Gebäuden, die ausschließlich zu 

Wohnzwecken genutzt werden, ist keine 
Nutzfläche anzugeben. Die Grundsteuer 
berechnet sich hier nach der 
Wohnflächenverordnung. Zubehörräume (wie z.B. 
Kellerräume, Heizungsräume, …) bleiben außer 
Ansatz. Sie sind beim privaten Wohnhaus weder 
Wohnfläche noch Nutzfläche.  

  
✓ Bei zu einer Wohneinheit gehörenden Garagen 

ist in fast allen Fällen ein Freibetrag von 50 m² 
vorgesehen. Für Nebengebäude von 
untergeordneter Bedeutung und in unmittelbarer 
Nähe zur Wohnung, zu der sie gehören, (z. B. 
Gartenhaus) gilt ein Freibetrag von 30 m². Diese 
Freibeträge müssen Sie auf der Anlage 
Grundstück berücksichtigen. Übersteigt jeweils 
die gesamte Nutzfläche nicht den genannten 
Freibetrag, tragen Sie bitte 0 m² ein.  
  
(Beispiel:  Garage 45 m²  Freibetrag 50 m²  
Eintrag 0 m²).  

  
✓ Bei Streuobstwiesen, Wiesen- und 

Waldflurstücken ist besonders zu prüfen, ob sie 
zur Grundsteuer A (Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft) oder zur Grundsteuer B 
(Grundstücke des Grundvermögens) gehören. 
Auch Privatleute können unter die Grundsteuer A 
fallen (z. B. an einen Landwirt verpachtete 
Wiesen).     

  

Weitere wichtige Informationen:  
1. Sollten Sie bereits eine fehlerhafte Erklärung abgegeben haben, können Sie gegen die 

erhaltenen Bescheide innerhalb der Frist von einem Monat Einspruch einlegen. Sind aus Ihrer 
Sicht mehrere Bescheide falsch (z. B. Bescheide über die Grundsteueräquivalenzbeträge und 
den Grundsteuermessbetrag), sind gegen alle Bescheide jeweils eigene Rechtsbehelfe 
erforderlich. Fällt Ihnen der Fehler erst nach Ablauf der Frist auf, müssen Sie dies Ihrem 
Finanzamt mitteilen und es wird der Fehler zumindest für die Zukunft korrigiert.  

2. Der ab dem 01.01.2025 zu zahlende Grundsteuerbetrag ergibt sich erst aus dem 
Grundsteuerbescheid Ihrer Gemeinde, die im Jahr 2024 hierfür ihre Hebesätze neu festsetzen 
wird. Deshalb sind Vergleichsrechnungen mit den aktuellen Hebesätzen nicht sinnvoll. 

  

  
Wer?  
Bis zum 31. Januar 2023 müssen Eigen-
tümerinnen und Eigentümer (Stichtag 1. Ja-
nuar 2022) von Grundstücken und Betrie- 
ben der Land- und Forstwirtschaft eine 
Grundsteuererklärung beim zuständigen 
Finanzamt abgeben.   
  
  
Wie?  
Die Grundsteuererklärungen können Sie 
entweder elektronisch über ELSTER - Ihr 
Online Finanzamt unter www.elster.de oder 
auf Papier abgeben. Die Vordrucke stehen 
Ihnen im Internet, bei uns im Finanzamt oder 
bei Ihrer Kommune zur Verfügung.  
  
  
Wo gibt es Hilfe?  
Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit vor 
Ausfüllen der Formulare die Video-Ausfüll- 
anleitungen unter www.grundsteuer.bay- 
ern.de – die Videos dauern jeweils nur ca.  
15 Min, die Zeit lohnt sich  

  

  
Für weitergehende Fragen steht Ihnen gerne 
unsere Hotline zur Verfügung.  

  

    

Pressemitteilung:

Finanzamt Neuburg-Schrobenhausen

Grundsteuer-Hotline: 089 / 30 70 00 77

Mo. - Do.: 08.00 - 18.00 Uhr
Fr.: 08.00 - 16.00 Uhr

Endspurt bei der Abgabe der 
Grundsteuererklärungen  
 
Um Fehler beim Ausfüllen der Grundsteuererklä-
rung zu vermeiden, hat Frau Niklas,  Amtsleiterin  
des Finanzamt Schrobenhausen, folgende Tipps 
für Sie: 

 Nutzen Sie für jedes Grundstück das Akten-
zeichen, welches Sie in der Regel mit dem In-
formationsschreiben im 1. Halbjahr mitgeteilt 
bekommen haben. Für jedes Aktenzeichen ist 
eine vollständige Grundsteuererklärung 
(Hauptvordruck und Anlage Grundstück bzw. 
Anlage Land- und Forstwirtschaft) abzuge-
ben.  

 
 Bei Gebäuden, die ausschließlich zu Wohn-

zwecken genutzt werden, ist keine Nutzflä-
che anzugeben. Die Grundsteuer berechnet 
sich hier nach der Wohnflächenverordnung. 
Zubehörräume (wie z.B. Kellerräume, Hei-
zungsräume, …) bleiben außer Ansatz. Sie 
sind beim privaten Wohnhaus weder Wohnflä-
che noch Nutzfläche. 

 
 Bei zu einer Wohneinheit gehörenden Gara-

gen ist in fast allen Fällen ein Freibetrag von 
50 m² vorgesehen. Für Nebengebäude von 
untergeordneter Bedeutung und in unmittelba-
rer Nähe zur Wohnung, zu der sie gehören, 
(z. B. Gartenhaus) gilt ein Freibetrag von 
30 m². Diese Freibeträge müssen Sie auf der 
Anlage Grundstück berücksichtigen. Über-
steigt jeweils die gesamte Nutzfläche nicht 
den genannten Freibetrag, tragen Sie bitte 
0 m² ein. 
 
(Beispiel:  Garage 45 m²  Freibetrag 50 m² 
 Eintrag 0 m²). 

 
 Bei Streuobstwiesen, Wiesen- und Wald-

flurstücken ist besonders zu prüfen, ob sie 
zur Grundsteuer A (Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft) oder zur Grundsteuer B 
(Grundstücke des Grundvermögens) gehö-
ren. Auch Privatleute können unter die Grund-
steuer A fallen (z. B. an einen Landwirt ver-
pachtete Wiesen).  

 

 
 

 

Weitere wichtige Informationen: 
1. Sollten Sie bereits eine fehlerhafte Erklärung abgegeben haben, können Sie gegen die erhal-

tenen Bescheide innerhalb der Frist von einem Monat Einspruch einlegen. Sind aus Ihrer Sicht 
mehrere Bescheide falsch (z. B. Bescheide über die Grundsteueräquivalenzbeträge und den 
Grundsteuermessbetrag), sind gegen alle Bescheide jeweils eigene Rechtsbehelfe erforderlich. 
Fällt Ihnen der Fehler erst nach Ablauf der Frist auf, müssen Sie dies Ihrem Finanzamt mitteilen 
und wird der Fehler zumindest für die Zukunft korrigiert. 

2. Der ab dem 01.01.2025 zu zahlende Grundsteuerbetrag ergibt sich erst aus dem Grundsteu-
erbescheid Ihrer Gemeinde, die im Jahr 2024 hierfür ihre Hebesätze neu festsetzen wird. Des-
halb sind Vergleichsrechnungen mit den aktuellen Hebesätzen nicht sinnvol

 
 
Wer? 
Bis zum 31. Januar 2023 müssen Eigentü-
merinnen und Eigentümer (Stichtag 1. Ja-
nuar 2022) von Grundstücken und Betrie-
ben der Land- und Forstwirtschaft eine 
Grundsteuererklärung beim zuständigen 
Finanzamt abgeben.  
 
 
Wie? 
Die Grundsteuererklärungen können Sie 
entweder elektronisch über ELSTER - Ihr 
Online Finanzamt unter www.elster.de 
oder auf Papier abgeben. Die Vordrucke 
stehen Ihnen im Internet, bei uns im Fi-
nanzamt (Adresse) oder bei Ihrer Kom-
mune zur Verfügung. 
 
 
Wo gibt es Hilfe? 
Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit vor Aus-
füllen der Formulare die Video-Ausfüllan-
leitungen unter www.grundsteuer.bay-
ern.de – die Videos dauern jeweils nur ca. 
15 Min, die Zeit lohnt sich 

 

 

Für weitergehende Fragen steht Ihnen 
gerne unsere Hotline zur Verfügung. 
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Parkende Autos in Kurvenbereichen, in engen Straßen, Gassen und an 
Kreuzungen sowie versetztes Parken auf beiden Straßenseiten behindern und 
verzögern den Winterdienst erheblich.
Wir bitten deshalb, an kritischen Stellen in den Wintermonaten keine Fahr-
zeuge abzustellen, damit der Winterdienst reibungslos und möglichst schnell 
durchgeführt werden kann.
Bedenken Sie bitte, dass die Räumfahrzeuge  eine Durchfahrtsbreite von 
3,80 m benötigen. Andernfalls kann nicht geräumt bzw. gestreut werden.

Unsere Bauhofmitarbeiter sowie die von uns beauftragten externen Personen sind bestrebt, insgesamt rund 60 km 
Gemeindestraßen zügig zu räumen. Da sie nicht überall gleichzeitig sein können, werden vordringlich Straßen mit 
starkem Gefälle sowie die Kreuzungsbereiche geräumt und gestreut.

So können Sie persönlich den Winterdienst unterstützen:
- Nicht auf der Straße, sondern auf dem eigenen Grundstück parken.
- Schnee bitte NICHT auf den Gehweg oder auf die Fahrbahn räumen.
- Abflussrinnen, Hydranten und Abwassereinlaufschächte frei halten.

Ihre Aufgabe ist es:
- den Gehweg entlang Ihres Grundstückes werktags zwischen 07.00 Uhr und 20.00 Uhr und an Sonn- und  
 gesetzlichen Feiertagen ab 08.00 Uhr fortlaufend zu räumen und zu streuen.
- bei Grundstücken ohne Gehweg: angrenzende Straße mit einem Streifen von 1,00 m (§ 2 Abs. 2 der  gemeind- 
 lichen Verordnung) zu räumen und zu streuen - dies gilt auch entlang unbebauter Bauplätze.

Winterdienst auf Straßen und Wegen

Eingeschränkte Salzstreuung beim Winterdienst 
Um den Salzverbrauch weiterhin so gering als möglich zu halten, wird der Winterstreudienst im Bereich des Marktes 
Rennertshofen nur bei Gefällstrecken, gefährlichen Kreuzungen und gefährlichen Straßenabschnitten durchgeführt. 
Bei allen anderen Straßen wird nur bei extremer Glatteisbildung gestreut.

Parkende Autos behindern den Winterdienst

Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen
Die gemeindliche Verordnung regelt unter anderem, dass die Anlieger an öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen für die Sauberhaltung des Gehweges sowie der Fahrbahn Sorge 
zu tragen haben. Insbesondere muss der Gehweg, die Fahrbahn und soweit vorhanden der 
Geh- und Radweg entsprechend der Straßenreinigungsverordnung nach Bedarf regelmäßig 
jedoch mindestens einmal im Monat, gekehrt und von Kehricht, Schlamm und sonstigem 
Unrat befreit werden. Bei Bedarf sind zudem die Abflussrinnen und Kanaleinläufe frei zu 
machen. Ebenso obliegt es den Grundstücksanliegern, Geh- und Radwege von Gras und 
Unkraut zu befreien. Wird dieser Reinigungspflicht nicht nachgekommen, kann ein Bußgeld 
festgesetzt werden.

Die Reinigungsverpflichtung gilt auch für Eigentümer von unbebauten Grund-
stücken (Bauplätzen usw.) sowie von Anliegern des Gehweges der Markt- 
mauer in der Kerngemeinde. Im Herbst sind die Reinigungsarbeiten bei Laub-
fall mindestens einmal in der Woche oder sofern die Situation als verkehrs-
gefährdend einzustufen ist, öfters durchzuführen. 

Die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter kann im Internet unter 
https://www.rennertshofen.de/Satzungen-und-Verordnungen.o603.html 
abgerufen werden. 
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Pflegearbeiten auf den Magerrasen bei Bertoldsheim
Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen lässt im Rahmen des Sonnleitenprojektes Gebüsche und Einzelbäume 
auf den Magerrasen westlich und nördlich von Bertoldsheim entfernen. Die Maßnahmen sind nötig, um die sehr 
artenreichen Magerrasen im Gemeindegebiet zu erhalten und somit Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen 
langfristig zu sichern. Die Pflegearbeiten finden voraussichtlich im Februar 2023 statt.

Erstellt am:

Maßstab 1:7000

Text / Grafik: Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen

Bertoldsheim

Richtung Marxheim

Richtung Neuhausen

Kanaleinleitungsgebühren für 
Landwirte mit Viehhaltung
 

Seit dem Jahre 2004 werden die Tierseuchenbeiträge 
direkt von der Bayer. Tierseuchenkasse erhoben.

Die Viehzahlen für die Erhebung der Kanaleinleitungsge-
bühren (Großvieheinheiten) stehen dem Markt Rennerts-
hofen somit nicht mehr zur Verfügung, so dass bei der 
Berechnung der Kanaleinleitungsgebühren die Viehzah-
len des Jahres 2003 zugrunde gelegt werden müssen.

Wesentliche Bestandsänderungen sind daher jährlich an 
den Markt Rennertshofen, Kassenverwaltung (Zi.Nr. 2), 
zu melden.

Wir bitten um Beachtung!

Grundsteuer; 
Verkauf während des Jahres ändert 
nichts an Ihrer Steuerschuld

Wer sein Grundstück im Laufe des Jahres verkauft, zahlt 
trotzdem die Grundsteuer für das ganze Jahr.
Die Veräußerung wirkt sich erst zum 01. Januar des 
nächsten Jahres steuerlich aus. Eine davon abweichen-
de Vereinbarung im Kaufvertrag hat nur privatrechtliche 
Bedeutung für die Verrechnung der Grundsteuer zwi-
schen dem bisherigen und dem neuen Eigentümer. Sie 
berührt die Zahlungspflicht des bisherigen Grundstücks-
eigentümers (Verkauf) gegenüber der Gemeinde nicht.
Solange keine Umschreibung durch das Finanzamt er-
folgt, bleibt der bisherige Eigentümer auch Zahlungs-
pflichtiger.
Eine Bearbeitung durch das Finanzamt dauert im Regel-
fall mehrere Monate nach der Beurkundung.
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Helfer für die Artenvielfalt in Hütting gesucht

Die Landschaft im Markt Rennertshofen beheimatet wahre Schätze. Auf den 
Hängen entlang des Urdonautals und auch auf den so genannten Brennen an 
der Donau liegen besonders artenreiche Lebensräume, die Magerrasen. Hier 
wachsen nicht nur botanische Besonderheiten wie Orchideen, auch seltene 
Schmetterlinge und Grashüpfer leben hier. Zusätzlich zur regelmäßigen 
Beweidung oder Mahd ist es von Zeit zu Zeit nötig, aufwachsende Sträucher 
von den Flächen zu entfernen. Nur so kann sichergestellt werden, dass diese 
für den Schutz unserer Artenvielfalt so wichtigen Flächen auch dauerhaft 
bestehen bleiben.

Im Rahmen des „Sonnleiten-Projekts“ des Landkreises Neuburg-Schroben-
hausen und der Stadt Ingolstadt, das sich um die Pflege und Entwicklung 
der Magerrasen kümmert, findet daher am Samstag, 11. Februar 2023 
ein Freiwilligentag am Rabenfels in Hütting statt. Von 10.00 Uhr - 14.00 Uhr 
haben freiwillige Helfer aller Altersgruppen die Gelegenheit, einen Beitrag zur 
Erhaltung der Artenvielfalt zu leisten.
Arbeitsgeräte wie Scheren, Rechen und eine Brotzeit für die Helfer stehen 
bereit. Erforderlich sind feste Schuhe, wetterangepasste Kleidung sowie 
Arbeitshandschuhe.
Treffpunkt ist am Samstag, 11. Februar 2023 um 10.00 Uhr am östlichen Ortsausgang von Hütting in Richtung 
Wellheim. 
Um besser planen zu können, bitten wir um eine Anmeldung bis zum Donnerstag, 09. Februar 2023 beim Land-
ratsamt unter Telefon 08431 57-217 oder per E-Mail an naturschutz@neuburg-schrobenhausen.de.

Wir freuen uns über jede(n) Mitwirkende(n). Text / Grafik / Bilder: Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen

Rentensprechtage
Für alle Rentensprechtage der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd können wieder Termine gebucht 
werden.
Alle Beratungstermine - also auch die Termine für die Rentensprechtage im Landratsamt Neuburg- 
Schrobenhausen - werden ausschließlich über das kostenlose Servicetelefon der Deutschen Renten- 
versicherung vergeben:

Tel.Nr. 0800 100048015 (Auswahl 8) - (Terminvergabe Mo. - Do. 07:30 - 16:00 Uhr, Fr. 07:30 - 12:00 Uhr)
Text / Grafik: Deutsche Rentenversicherung.

Hausnummernschilder anbringen
Die Satzung über die Straßenbenennung und Hausnummerierung des Marktes Rennertshofen regelt u.a. den Erwerb 
und das Anbringen der Hausnummernschilder.

Wir bitten alle Hauseigentümer, denen eine Hausnummer zugeteilt wurde, das Hausnummernschild  gut sichtbar 
anzubringen. Sofern das Hausnummernschild durch Verwitterung unleserlich geworden ist, wird im Interesse einer 
einheitlichen Gestaltung um Ersatzbeschaffung gebeten.
Bestellungen werden im Rathaus von Frau Mugrauer (Tech. Bauamt), Tel.: 08434 9407-22, entgegengenommen.

Wenn in einem Notfall die Rettungskräfte schnell vor Ort sein müssen, kann ein gut lesbares Hausnummernschild 
im Einzelfall von lebenswichtiger Bedeutung sein.
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Die deutschen Haushalte wurden 
von den enorm angestiegenen 
Kosten für Strom und Gas überrollt. 
Die Energiepreise sind auf einem 
historischen Rekordstand. Deswegen rentiert es sich zu 
prüfen, an welchen Stellen Einsparungen möglich sind. 
Eine gute Gelegenheit bieten da die Energieberatungen 
des Vereins „Energie effizient einsetzen e.V.“, die jeweils 
donnerstags zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr 
kostenlos angeboten werden. Diese finden jetzt wieder 
wie gewohnt persönlich statt. Es stehen kompetente 
Energieberater dem Landkreis jeweils 45 Minuten lang 
für alle Interessierten zur Verfügung. 
Der Energieberater nimmt sich Zeit für Einzelgespräche, 
um über Einzelmaßnahmen der Gebäudesanierung unter 
Berücksichtigung eines sinnvollen Gesamtkonzeptes zu 
beraten. Auch zu Förderprogrammen von Bund, Ländern 
und Gemeinden wird Auskunft gegeben, um einen ers-
ten Überblick über die Rentabilität von Renovierungen 
zu schaffen. Wer sich beraten lassen möchte, muss 
sich in jedem Fall vorab unter Telefon 08431 644048 
oder per E-Mail an info@e-e-e.eu anmelden. 

Nächste Termine:
•	 Donnerstag, 09. Februar 2023, LRA ND-SOB 
•	 Donnerstag, 23. Februar 2023, VHS SOB
•	 Donnerstag, 09. März 2023, LRA ND-SOB 

Kostenlose Energiesprechstunden

Text / Grafik: Cornelia Euringer-Klose

Versicherungskammer Bayern übergibt Flachwassersauger an die 
Feuerwehr Stepperg

Starkregenereignisse führen immer öfter zu Überschwemmungen und vollgelaufenen Kellern, zeitgleich führen lange 
Trockenperioden zu vermehrten Flächenbränden und Niedrigwasserständen an Bächen und Flüssen. Beides ist 
für die Feuerwehr problematisch, da mit den vorhandenen Saugkörben das Wasser nicht mehr gänzlich angesaugt 
werden kann. 

Die Feuerwehr Stepperg erhielt über die Versicherungskammer Bayern einen 
sogenannten Flachwassersauger. Dieser ermöglicht es, Lösch- und Schmutzwasser 
auch bei geringen Wasserständen an- bzw. abzupumpen. Ist bei normalen Saugkörben 
eine Wassertiefe von ca. 30 cm erforderlich, reicht bei einem Schwimmsauger bereits 
eine Wassertiefe von 5 cm. Bei überfluteten Kellern kann das Schmutzwasser sogar 
bis annähernd Nullniveau abgepumpt werden.
Die Feuerwehr Stepperg freut sich über die neue Errungenschaft, da es die Arbeit der 
Feuerwehr bei entsprechenden Schadensereignissen wie bei Starkniederschlägen mit 
überfluteten Kellern erheblich erleichtert. Schäden an Gebäuden der Bürgerinnen und 
Bürger in der Marktgemeinde Rennertshofen können somit minimiert werden.
Durch die Versicherungskammer Bayern wurden insgesamt 1000 Flachwassersauger 
für die Feuerwehren in Bayern bereitgestellt und verteilt. 

Auf dem Foto sind von links bei der Übergabe des Flachwassersaugers zu sehen:
Michael Polzer, FF Stepperg, Joachim Seitz, Sparkasse Neuburg-Rain, Klaus Sauer, 2. Kdt. FF Stepperg, Maximilian 
Kreil, Versicherungskammer Bayern/Sparkasse Neuburg-Rain 

Text: FF Stepperg, Michael Polzer; Foto: Sparkasse Neuburg-Rain

 NAcHBARScHAFTSHILFE

Wir suchen dringend!

Für Flüchtlinge, besonders für die, die vor 
kurzem in Rennertshofen angekommen sind, werden 
folgende Gegenstände benötigt:
Fahrräder, Mikrowelle, Teppiche, Handtücher, 
Wasserkocher, Töpfe, Bügeleisen, Kopfkissen, Bett- 
decken, Wäscheständer, Schuhschränke, Ess- 
zimmer-Tische, Stühle, Matratzen 100/200 cm, 
Kühlschrank.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Spende.

Wir unterstützen Sie!
Benötigen Sie Hilfe im Alltag, zum Beispiel: beim 
Einkaufen, Fahrt zum Arzt, Hilfleistung beim 
Ausfüllen von Formularen.

Kontaktpersonen der Nachbarschaftshilfe:
Willi Bairlein: 08434 276 oder
Christine Biber: 09094 1307

Text: Team Nachbarschaftshilfe
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Gut besuchter 
Neujahrsempfang beim Tc

Am 06. Januar fand nach 
drei Jahren wieder einmal 
der Neujahrsempfang für 
Mitglieder und Freunde 
statt. Bei Feuerzangenbow-
le, Glühwein, Kinderpunsch 
sowie Steaks- und Würstl-
semmeln gesellten sich die 
Besucher rund ums hell er-
leuchtete Vereinsheim. Die 
Kinder freuten sich über 
eine Fackelwanderung. 

Nächster Termin im Vereinsleben ist die alljährliche 
Jahreshauptversammlung. Diese findet am Sonntag, 
12. März 2023, im Tennisheim statt. Beginn ist um 
9.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück.

Grafik/Bild/Text: TC Rennertshofen

 

 

   Gartenbauverein      Arbeiterwohlfahrt 

Rennertshofen    Rennertshofen 
 

laden ein zum 

 

Sonntag, 29. Januar 2023 

 ab 13.30 Uhr    Einlass ab 13.00 Uhr 

Pfarrheim Rennertshofen 
 

Auftritte des kleinen & 
     großen Hofstaates 
           der Fidelitas 85 

   

  Tanzmusik live 

    von „Noldi“ 
 

Eintritt 8.- € 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen  

Gesucht:

Vorstand für den Historischen- und 
Festspielverein e. V.

Seit dem tragischen und überraschenden Ableben 
unseres Ersten Vorstandes, Herrn Alfred Bircks, hat 
Guy Graf von Moy kommissarisch den Posten des 
Ersten Vorstands übernommen.
Wir suchen eine Dame oder einen Herren, welche/r 
bereit ist, diesen Posten zu übernehmen. Die 
Vorstandsarbeit wird sich, anders als bislang, 
hauptsächlich auf Belange des Historischen Vereins 
beschränken. Die Abteilung „Festspiel“ wird als 
Arbeitsgruppe separat geführt.
In unserer Gemeinde mit ihren Ortsteilen gibt es 
noch vieles zu entdecken! Alte Photographien, alte 
Ortsnamen, Feldkreuze, vorhandene Erinnerungen, 
alte Tagebücher und Aufzeichnungen – jemand, 
die oder der an unserer reichen Vergangenheit 
Interesse hat, hat eine wunderbare Aufgabe vor sich! 
Außerdem hat der künftige Erste Vorstand natürlich 
die Unterstützung der gesamten Vorstandschaft.
Bitte schicken Sie bei Interesse eine E-Mail an:
guy.moy@moy.de.
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!

Die Vorstandschaft des Historischen- und Festspiel- 
vereins e. V.
Guy Graf Moy
Erster Vorstand (kommissarisch) 

Text: Historischer- und Festspielverein e.V.

BITTE BEACHTEN!

VERaNSTaLTuNGSKaLENDER
Gerne veröffentlichen wir Ihre Veranstaltungen im 
Mitteilungsblatt des Marktes Rennertshofen (siehe 
Seite 23) sowie auf der gemeindlichen Homepage.

Um aber Ihr Event unter der Rubrik „Veranstaltungs- 
kalender“ im gemeindlichen Mitteilungs-
blatt veröffentlichen zu können, ist es 
zwingend erforderlich, dass Sie dies im 
Vorfeld über unter „Online-Tool“ unter 
https://ww.rennertshofen.de/veranstaltungsmeldung 
melden. 
Die online gemeldeten Veranstaltungen werden dann 
zusätzlich über unsere neue „Heimat-Info-App“ 
kommuniziert.

Veranstaltungskalender 
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                       LAIENSPIELGRUPPE STEPPERG 

Die Laienspielgruppe Stepperg bringt  im März 2022 
das Lustspiel in drei Akten 

„Da Pfenningfuchser“
auf die Bühnenbretter. 

Das Stück musste 2020 kurz vor der Aufführung 
wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Die Aufführungen im März/April 2020 waren bereits 
alle ausverkauft. 

Die Eintrittskarten aus 2020 behielten ihre Gültig-
keit und können jetzt für die Aufführungen 2023 

getauscht werden.

Termine 2023: 
Samstag, 04.03.2023, 19.30 Uhr
Sonntag, 05.03.2023, 18.00 Uhr 
Freitag, 10.03.2023, 19.30 Uhr

Samstag, 11.03.2023, 19.30 Uhr
Freitag, 17.03.2023, 19.30 Uhr

Samstag, 18.03.2023, 19.30 Uhr
Sonntag, 19.03.2023, 14.00 Uhr

Seniorennachmittag: Samstag, 11.03.2023, 
13.30 Uhr (keine Karten notwendig)

Der Kartenumtausch wird in der Zeit von 
Montag, 13. Februar bis Freitag, 17. Februar bei 
der Fa. Markmiller unter der Tel. 08434 940035 

abgewickelt. 
Der Umtausch erfolgt im ersten Schritt nicht mit 

freier Tagesauswahl, sondern nach den vorhandenen 
und bereits bezahlten Eintrittskarten. Die bezahlten 

Eintrittskarten sind vorzulegen.

Evtl. Restkarten gibt es dann im Vorverkauf ab 
Mittwoch, 22. Februar 2023 bei der 

Fa. Markmiller in Rennertshofen 
(in der Handwerkstadt).

Gespielt wird im Pfarrstadl Stepperg.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Altpapiersammlung des FcR

Am Samstag, den 28. Januar 2023 sammelt 
der FC Rennertshofen wieder Altpapier (außer in 
Bertoldsheim und Erlbach).
Bitte das Papier ab 08.30 Uhr bereitstellen.
Herzlichen Dank.
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Erste-Hilfe-Kurse 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
uns freut es Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der 

Förderverein Rennertshofen in Zusammenarbeit mit dem 
BRK Neuburg wieder Erste-Hilfe-Kurse anbieten kann.  

 

Wann: 
Samstag, 22.04.2023 

Wo: 
Feuerwehrhaus Rennertshofen 

 
 

Angebot: 
Erste-Hilfe-Grundkurs 
Für Führerscheinanwärter, betriebliche Ersthelfer, Jugendleiter, etc. 
Dauer: 9 Unterrichtseinheiten 
Beginn / Ende: 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr (inkl. Pausen) 
Teilnehmerzahl: min. 12, max. 16 Personen 
Kursgebühr: 55,00 € pro Person* 
 
Erste-Hilfe am Kind – Notfalltraining (2 Kurse) 
Für Eltern, Großeltern, Babysitter, Erzieher, etc. 
Dauer: jeweils 4 Unterrichtseinheiten 
Beginn / Ende: 

- Kurs 1 (Vormittag): 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
- Kurs 2 (Nachmittag): 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Teilnehmerzahl: jeweils min. 12, max. 16 Personen 
Kursgebühr: 25,00 € pro Person* 

 
*Für Mitglieder vom Förderverein „First Responder“ 
Rennertshofen übernimmt der Verein die Gebühren 

 
Anmeldungen bitte bis 12. April 2023 an 

Erste-hilfe-kurs@first-responder-rennertshofen.de 

IMPRESSUM
 Herausgeber:  Markt Rennertshofen 

Marktstr. 18, 86643 Rennertshofen
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 Auflage: 2.200
 Fotos:  Markt Rennertshofen, Privat, pixabay
 Redaktion:  Markt Rennertshofen
 Druck/Layout:  Druckwerk 24 
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Wir stehen Pflegebedürftigen 
und deren Angehörigen mit  
Zeit, Rat und Tat zur Seite.

Umfassende Beratung zu:

•  Pflegehilfsmittel-Paket
•  Inkontinenz-Versorgung
•  Verblisterung der  

Medikamente inkl.  
Rezeptmanagement

• Lieferservice für Hilfsmittel 
 und Medikamente
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Roland Rehm    Auenstraße 7    86643 Rennertshofen-Riedensheim 

Wir suchen ab sofort

Totengräber
(Sargträger und Grabschließung bei Beerdigungen)

für den Gemeindebereich Rennertshofen 

Bei Interesse melden Sie sich bitte 
unter der Telefonnummer: 0 84 31 / 4 84 52

HAUSTECHNIK

BURKHARD

Ihr Partner für:
• Heizung
• Bäder
• Spenglerei
• Metallbau

Inhaber Raimund Burkhard
Monheimer Straße 2
86643 Rennertshofen
Telefon 0 84 34 / 277

Um unsere Kunden weiterhin optimal bedienen zu können, 

haben wir uns entschlossen eine Kooperation mit der  

Fa. Wachinger, Langenmosen, einzugehen.

Die Fa. Wachinger ist spezialisiert auf Heizung und Bäder, sowie 
auf alle dazugehörigen Kundendienstarbeiten.

Telefon: 0 84 33 / 10 40 • www.wachinger.com

Marktstraße 22   •   86643 Rennertshofen   •   Telefon 08434/2 18   •   www.elektro-ruschak.de

WIR VERSTEHEN UNSER HANDWERK

MÖCHTEN SIE IHREN EIGNEN STROM ERZEUGEN?
GERNE BERATEN WIR SIE DAZU PERSÖNLICH.

INTERESSE? 

Wir freuen uns Sie kennenzulernen!
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen  

Bewerbungsunterlagen per E-Mail.
info@elektro-ruschak.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

Elektroniker (m/w/d) 
FR Energie- /Gebäudetechnik 
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bewerbungen@
dtb-ausbau.de

Im Frühjahr eröffnen 
wir unsere neue Schreinerei
mit top-moderner Ausstattung

Das Bewerbungsportal
ist ab 1. Februar geöffnet

DTB AUSBAU

Industriestraße 14
86643 Rennertshofen
Tel.: 0 84 34/ 94 01-0

info@dtb-ausbau.de
www.dtb-ausbau.de

Biber &
Brassler

Elektrotechnik
Landstraße 3 - 86676 Ehekirchen / Bonsal - 

Tel: 08435-920092 - Mail: info@bubelektro.de

www.bubelektro.de

Elektroinstallationen

Sicherheitstechnik

Erneuerbare-Energieen

Netzwerktechnik

Photovoltaikanlagen
Stromspeichersysteme

E-Check Prüfungen

WERKZEUG + EISENWAREN

STAHL + BEDACHUNGEN

BÄDER + SANITÄRTECHNIK  

HEIZTECHNIK + ÖFEN

Marktstraße 49-51,  
86643 Rennertshofen 
Tel.: 0 84 34 / 94 00-40

Hatzenhofener Straße 42,
86643 Stepperg  
Tel.: 0 84 34 / 94 00-0

www.markmiller-rennertshofen.de

K O M P E T E N T .  E N G A G I E R T .  F A M I L I Ä R .  

Bertoldsheim Seniorenpflege
Am Schloßberg 6, 86643 Rennertshofen

Tel.: 08434 / 942 0
bertoldsheim@fuehrergruppe.de

www.bertoldsheim-seniorenpflege.de

WIR ÜBERNEHMEN:

Gerne helfen wir Ihnen bei der Bewältigung der Aufgaben 
Ihres Alltags. Unsere Besuche stimmen wir individuell mit 
Ihnen ab, sodass Sie diese perfekt in Ihren Tagesablauf 
einbinden können. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 

Burchard Führer
Seniorenpflege

Einkauf & Besorgungen

Hausarbeiten

Beschäftigung 

Beschäftigung für Demenzkranke Begleitung

Fahrdienste & Botengänge Beratung

leichte pflegerische Tätigkeiten

HÄUSLICHE UNTERSTÜTZUNG
Wir bieten Ihnen

Thomas Janßen Versicherungsmakler 
für Privat- und Gewerbekunden nach §34d Abs. I Gewerbeverordnung Reg. Nr. D-DWD4-5QIWO-23

Am Seebrunnen 2
86643 Rennertshofen/
Bertoldsheim
Telefon
0 84 34/9 43 90-96
Handy 
01 51/61 49 58 49
info@versicherung-
janssen.de
www.versicherung-
janssen.de

Mein Service für Sie:
•	Versicherungsvergleich mit Einsparungen bis zu 30%
•	Kfz-Versicherungscheck
•	Vorsorgecheck, Wertanalaysen, Lebensphasen- und 
 Zielgruppen-Konzepte
•	Bedarfsgerechte Absicherung für Privatkunden
•	Versicherungsschutz für Kinder, Schüler, Studenten 
 und Azubis
•	Versicherungsschutz für Senioren, Beratung zur 
 Pflegeversicherung, Information zur Vorsorgevollmacht
•	Versicherungsschutz für Firmen
•	Versicherungsschutz für Hausbesitzer und Bauherren

Kunden-
betreuung vor Ort

Meine Philosophie:
•	Bedarfsgerechte Absicherung nach Ihren Wünschen
•	Hochwertiger Versicherungsschutz zu günstigen Preisen

Telefon 08434-9416046  |  Mobil 0160-8450210
www.zimmerei-holzbau-lang.de

Zimmerei und Fertig-Hausbau in Holz
Gewerbepark Nord 7  |  86643 Rennertshofen
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JANUAR 2023

29.01. 13.30
Faschingsball vom Gartenbauverein Rennertshofen und AWO Rennertshofen im 
Pfarrheim Rennertshofen mit dem Auftritt des kleinen und großen Hofstaats 
der Fidelitas ´85

FEBRUAR 2023

04.02. 14.00
Seniorenfasching des Seniorenkreises Bertoldsheim mit dem Auftritt des kleinen und 
großen Hofstaats der Faschingsgesellschaft Bertoldsheim in der Schlossgaststätte 
Schlamp in Bertoldsheim

11.02. 14.00
Faschingsfeier des Seniorenkreises der Pfarrei Rennertshofen im Pfarrheim
Rennertshofen

MäRz 2023

10.03. 19.00 Schafkopfrennen im Feuerwehrhaus Trugenhofen

12.03. 09.30 Jahreshauptversammlung Tennisclub Rennertshofen im Tennisheim Rennertshofen

25.03. 20.00
Kabarettabend im Clubheim des TC Rennertshofen mit Bumillo und seinem Programm 
„Haushaltsloch“,  Kartenvorverkauf bei Brillen Königsdorfer unter der Telefonnummer 
08434 1313 oder unter Info@kleinkunst-rennertshofen.de

APRIL 2023

22.04. 20.00 40-jähriges Jubiläum der JU Rennertshofen in der Burzler Halle in Ammerfeld

23.04. 10.15
30.04. 10.15

Erstkommunionfeier in der Pfarrkirche Rennertshofen

28.04 - 30.04. Jugendtheater der Theaterfreunde Rennertshofen e.V. (Ort wird noch bekannt gegeben)

30.04. 18.00
Maibaumaufstellen der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg beim Feuerwehrhaus Stepperg, 
Antonibergstraße

MAI 2023

05.05. - 06.05. Jugendtheater der Theaterfreunde Rennertshofen e.V. (Ort wird noch bekannt gegeben)

12.05. 20.00
Kabarettabend im Clubheim des TC Rennertshofen mit Thomas Schreckenberger und 
seinem Programm „Nur die Liebe zählt“,  Kartenvorverkauf bei Brillen Königsdorfer 
unter der Telefonnummer 08434 1313 oder unter Info@kleinkunst-rennertshofen.de

18.05. - 20.05. 
Open Air Konzert durch den Kulturtreff Rennertshofen auf dem Schulsportplatz 
Rennertshofen

21.05. 03.55
Alljährliche Fußwallfahrt nach Wemding.
Um 3.55 Uhr Pilgersegen in der Pfarrkirche in Rennertshofen.
11.30 Uhr Heilige Messe in Wemding

JUNI 2023

24.06. 18.30
Grillfest der Freiwilligen Feuerwehr Mauern-Treidelheim-Siglohe im Feuerwehrhaus 
Treidelheim

JULI 2023

15.07. Antonibergfest der Freiwilligen Feuerwehr Stepperg

Veranstaltungen
Bitte beachten Sie: Der Markt Rennertshofen weist eindringlich darauf hin, dass hier nur die Veranstaltungen veröffentlicht wer-
den, die die Veranstalter im Vorfeld über das „Online-Tool“ unter https://ww.rennertshofen.de/veranstaltungsmeldung 
melden.
Die online gemeldeten Veranstaltungen werden dann zusätzlich über unsere neue „Heimat-Info-App“ kommuniziert.                                                   

Veranstaltungstermine finden Sie auch unter www.rennertshofen.de/
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Alle Angaben dieser Seite ohne Gewähr. 

Informationen auch im Internet unter www.lak-bayern.notdienst-portal.de

APoTHEKEN-NoTDIENST

äRzTLIcHER NoT- UND BEREITScHAFTSDIENST
Den ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter der 
kostenlosen Rufnummer 116 117. 

Der Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit 
dem Rettungsdienst. Bitte wenden Sie sich in al-
len dringenden, lebensbedrohlichen Notfällen direkt an 
die Integrierte Leitstelle ohne Ortsvorwahl unter der  
Notrufnummer 112 (aus dem Festnetz und über Mobilfunk).

Den zahnärztlichen Not- und Bereitschaftsdienst erfahren  
Sie über die Tagespresse oder unter
www.zahnarzt-notdienst.de (über eine Umkreissuche).

Der ärztliche Bereitschaftsdienst der Vertragsärzte findet seit 
1. Juli 2015 in der GOIN-Notfallpraxis Neuburg im Kranken-
haus statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

GOIN-Notfallpraxis Neuburg, Kliniken St. Elisabeth, 
Müller-Gnadenegg-Weg 4, 86633 Neuburg/Do.

Öffnungszeiten:
Mittwoch und Freitag 16.00 –21.00 Uhr
Samstag / Sonntag / Feiertag 09.00 –21.00 Uhr  
  

Die Bayerische Staatsregierung bietet folgenden Service an:
Unter der Internet-Adresse: https://www.stmgp.bayern.de/service/
notfall-suchdienste/  finden Sie im medizinischen Notfall schnell 
den passenden Ansprechpartner in Bayern und erhalten die Hilfe, 
die Sie brauchen. Sei es, dass Sie tief in der Nacht oder über die 

„NoTDIENSTE-SUcHDIENSTE“
Feiertage die nächstgelegene geöffnete Apotheke suchen, einen 
Experten des Giftnotrufs brauchen oder einen Arzt/Zahnarzt in der 
Nähe Ihres Standorts finden wollen. All diese Informationen können 
Sie für Bayern gebündelt in dieser Anwendung jederzeit abrufen.

Fr., 27.01.2023 Ostendapotheke, Neuburg
Stadt-Apotheke, Rain

Sa., 28.01.2023 Schwalbanger-Apotheke, Neuburg
Löwen-Apotheke, Donauwörth

So., 29.01.2023 Marktapotheke, Burgheim
St. Josef-Apotheke, Neuburg

Mo., 30.01.2023 Donau-Apotheke, Rennertshofen
Apotheke am Schrannenplatz, Neuburg

Di., 31.01.2023 Apotheke der Barmherzigen Brüder, Neuburg
Maximilium-Apotheke, Donauwörth

Mi., 01.02.2023 Donau-Apotheke, Neuburg
Easy-Apotheke, Donauwörth

Do. 02.02.2023 Easy-Apotheke, Neuburg
Stern-Apotheke, Asbach-Bäumenheim

Fr., 03.02.2023 Elisen-Apotheke, Neuburg
St. Stephanus-Apotheke, Ehekirchen

Sa., 04.02.2023 Elisen-Apotheke, Nassenfels
Augusta-Apotheke, Rain

So., 05.02.2023 Donaumoos-Apotheke, Karlshuld
Tilly-Apotheke, Rain

Mo., 06.02.2023 Stadt-Apotheke, Rain
Birken-Apotheke, Karlshuld

Di., 07.02.2023 Marien-Apotheke, Neuburg
Löwen-Apotheke, Donauwörth

Mi., 08.02.2023 Marktapotheke, Burgheim
Ostendapotheke, Neuburg

Do., 09.02.2023 Donau-Apotheke, Rennertshofen
Schwalbanger-Apotheke, Neuburg

Fr., 10.02.2023 St. Josef-Apotheke, Neuburg
Maximilium-Apotheke, Donauwörth

Sa., 11.02.2023 Apotheke am Schrannenplatz, Neuburg
Easy-Apotheke, Donauwörth

So., 12.02.2023 Apotheke der Barmherzigen Brüder, Neuburg
Stern-Apotheke, Asbach-Bäumenheim

Mo., 13.02.2023 Donau-Apotheke, Neuburg
Center Apotheke, Donauwörth

Di., 14.02.2023 Easy-Apotheke, Neuburg
Augusta-Apotheke, Rain

Mi., 15.02.2023 Elisen-Apotheke, Neuburg
Tilly-Apotheke, Rain

Do., 16.02.2023 St. Stephanus-Apotheke, Ehekirchen
Stadt-Apotheke, Rain

Fr., 17.02.2023 Donaumoos-Apotheke, Karlshuld
Löwen-Apotheke, Donauwörth

Sa., 18.02.2023 Marktapotheke, Burgheim
Birken-Apotheke, Karlshuld

So., 19.02.2023 Donau-Apotheke, Rennertshofen
Marien-Apotheke, Neuburg

Mo., 20.02.2023 Ostendapotheke, Neuburg
Maximilium-Apotheke, Donauwörth

Di., 21.02.2023 Schwalbanger-Apotheke, Neuburg
Easy-Apotheke, Donauwörth

Mi., 22.02.2023 St. Josef-Apotheke, Neuburg
Stern-Apotheke, Asbach-Bäumenheim

Do., 23.02.2023 Apotheke am Schrannenplatz, Neuburg
Center Apotheke, Donauwörth

Fr., 24.02.2023 Apotheke der Barmherzigen Brüder, Neuburg
Augusta-Apotheke, Rain

Sa., 25.02.2023 Donau-Apotheke, Neuburg
Tilly-Apotheke, Rain

So. 26.02.2023 Easy-Apotheke, Neuburg
Stadt-Apotheke, Rain

Mo., 27.02.2023 Elisen-Apotheke, Neuburg
Löwen-Apotheke, Donauwörth

Di., 28.02.2023 Marktapotheke, Burgheim
Friedens-Apotheke, Donauwörth

Mi., 01.03.2023 Donau-Apotheke, Rennertshofen
St. Stephanus-Apotheke, Ehekirchen

Do., 02.03.2023 Birken-Apotheke, Karlshuld
Maximilium-Apotheke, Donauwörth

Fr., 03.03.2023 Marien-Apotheke, Neuburg
Easy-Apotheke, Donauwörth

Sa., 04.03.2023 Ostendapotheke, Neuburg
Stern-Apotheke, Asbach-Bäumenheim

So., 05.03.2023 Schwalbanger-Apotheke, Neuburg
Center Apotheke, Donauwörth

Mo., 06.03.2023 St. Josef-Apotheke, Neuburg
Augusta-Apotheke, Rain

Di., 07.03.2023 Apotheke am Schrannenplatz, Neuburg
Tilly-Apotheke, Rain

Mi., 08.03.2023 Apotheke der Barmherzigen Brüder, Neuburg
Stadt-Apotheke, Rain


